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§ 28 ARHV Durchfuhrung der
Auslieferung

ARHV - Auslieferungs- und Rechtshilfeverordnung

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 08.09.2017

1. (1)Die 6sterreichische Grenzkontrollstelle, in deren Bereich die Ubergabe durchgefiihrt werden soll, ist von dem
in Aussicht genommenen Termin mit dem Ersuchen um Unterrichtung der Grenzkontrollstelle des
Nachbarstaates, an den die Ubergabe erfolgen soll, rechtzeitig zu verstandigen.

2. (2)Dem mit der Uberstellung der auszuliefernden Person beauftragten Eskortefiihrer ist neben dem offenen
Befehl ein Auslieferungsbrief in vierfacher Ausfertigung mitzugeben, der vom Richter auszustellen ist. In diesem
Auslieferungsbrief ist die Dauer der im Hinblick auf die Auslieferung in Haft zugebrachten Zeit anzugeben.

In Kraft seit 01.07.1980 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 28 ARHV Durchführung der Auslieferung
	ARHV - Auslieferungs- und Rechtshilfeverordnung


